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Amtlicher Teil 

 

 Stadt Burg  
 

1. Allgemeinverfügung über die Benennung einer Straße in der Stadt Burg 
 
1. Auf der Grundlage der Gemeindeordnung LSA § 44 Abs. 3 Ziff. 14, der Satzung über die Benennung von 

Straßen und das Anbringen von Straßennamensschildern der Stadt Burg vom 10.12.2002 wird der 
Verbindungsweg von der Schulstraße zu Breiten Weg entlang der Ihle in Burg, in „Brigitte-Reimann-
Promenade“ (siehe Anlage zur Beschlussvorlage 2013/039) benannt. 

 
2. Mit dem Beschluss des Stadtrates der Stadt Burg Nr. 2013/039 (öffentlicher Teil) vom 11. April 2013 zur 

Benennung einer Straße wird diese Verfügung am 24. April 2013 wirksam.  
 

3. Begründung 
Die Benennung erfolgt auf Antrag des Kulturstammtisches der Region Burg, zur Ehrung der Schriftstellerin 
Brigitte Reimann.   
 

 
 
 
 

Herausgeber des Amtsblattes und verantwortlich: Der Bürgermeister der Stadt Burg, Tel. 03921/921-0, Zusammenstellung: Fachbereich  
Zentrale Dienste / Ratsverwaltung der Stadtverwaltung Burg, Tel.: 03921/921-670. Das Amtsblatt erscheint monatlich und zusätzlich bei 
Bedarf und kann kostenlos in den Ortschaftsbüros und in der Stadtverwaltung Burg (In der Alten Kaserne 2) abgeholt werden. Eine 
Verteilung an alle Haushalte der Stadt Burg erfolgt nicht. Einwohner und Interessierte mit einem Internetzugang und einer E-Mail-Adresse 
können sich auch in einen E-Mail-Verteiler zur Zusendung des Amtsblattes über das Internet eintragen lassen. Anmeldungen zur 
Aufnahme in den E-Mail-Verteiler können an die E-Mail-Adresse: burg@stadt-burg.de gerichtet werden. 
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4. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Burg, In der Alten Kaserne 2, 39288 Burg, 
einzulegen.  
 

 
Ausfertigung der Verfügung, Burg, 17. April 2013 
 
 
 
gez. 
Rehbaum  
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karte siehe Folgeseite 
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2. Allgemeinverfügung über die Benennung einer Straße in der Stadt Burg 
 
1. Auf der Grundlage der Gemeindeordnung LSA § 44 Abs. 3 Ziff. 14, der Satzung über die Benennung von 

Straßen und das Anbringen von Straßennamensschildern der Stadt Burg vom 10.12.2002 wird die Freifläche an 
der Ecke Zerbster Chaussee/Conrad-Tack-Ring  (Flur 24, Flurstücke 10239, 10241 und 10243) in Burg, in „Tira-
Platz“ (siehe Anlage zur Beschlussvorlage 2013/040) benannt. 

 
2. Mit dem Beschluss des Stadtrates der Stadt Burg Nr. 2013/040 (öffentlicher Teil) vom 11. April 2013 zur 

Benennung einer Straße wird diese Verfügung am 24. April 2013 wirksam.  
 

3. Begründung 
Die Benennung erfolgt auf Antrag der Burger SPD-Fraktion, als Würdigung der bestehenden 
Städtepartnerschaft.   
 

4. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Burg, In der Alten Kaserne 2, 39288 Burg, 
einzulegen.  
 

 
Ausfertigung der Verfügung, Burg, 17. April 2013 
 
 
gez. 
Rehbaum  
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karte siehe Folgeseite 
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3. Bekanntmachung gemäß § 162 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 BauGB über die Aufhebung 
der Satzung zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen des Stadtumbaus (Stadtumbausatzung 
Süd) 

 
Der Stadtrat der Stadt Burg hat auf seiner Sitzung am 11. April 2013 mit der Beschlussvorlage Nr. 2013/019 die 
Aufhebung der Satzung zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen nach § 171 d BauGB (Stadtumbausatzung 
Süd) beschlossen.  
 
Der Satzungsbeschluss über die Aufhebung der Stadtumbausatzung Süd wird hiermit ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Mit der Bekanntmachung wird die Satzung rechtsverbindlich. 
 
Die Aufhebung der Satzung kann in der Stadtverwaltung Burg, In der Alten Kaserne 2, 39288 Burg, Fachbereich 
Stadtentwicklung, Sachgebiet Stadtplanung - Städtebauförderung, 2. Obergeschoss, Zimmer 221 während der 
üblichen Sprechzeiten von jedermann eingesehen und Auskunft über den Inhalt verlangt werden. 
 
 
Burg, 16. APR. 2013 
 
 
 
gez. 
Rehbaum 
Bürgermeister 
 
 

Satzung 
zur Aufhebung der Satzung zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen des 

Stadtumbaus 
(Stadtumbausatzung Süd) 

 
Präambel 

Gemäß § 171 d i.V.m. § 162 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) m.W.v. 30. Juli 2011 in Verbindung mit § 4 
der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 
(GVBl. LSA S. 383) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2011 (GVBl. LSA S. 814) hat der Stadtrat der 
Stadt Burg am 11. April 2013 folgende Satzung über die Aufhebung der Satzung zur Sicherung von 
Durchführungsmaßnahmen des Stadtumbau (Stadtumbausatzung Süd) beschlossen: 

§ 1  Die Satzung zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen des Stadtumbaus (Stadtumbausatzung Süd) 
vom 28. September 2006 mit Beschluss Nr. 2006/164 wird hiermit aufgehoben. Der Geltungsbereich der 
aufzuhebenden Satzung ergibt sich aus anliegendem Lageplan (Stand Januar 2013). 

§ 2  Diese Satzung wird mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich. 

 

Burg, 16. APR. 2013 - Siegel -    gez. 
Rehbaum 
Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Karte siehe Folgeseite 
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 Stadt Burg - Ortschaft Parchau 
 

4. Außerplanmäßige Sitzung des Ortschaftsrates Parchau am 6. Mai 2013 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass am Montag 6. Mai 2013, um 19:00 Uhr, im Gemeindezentrum, Kleine 
Schulstraße 4 a in Parchau, eine außerplanmäßige Sitzung des Ortschaftsrates Parchau stattfindet. 

 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Einwohnerfragestunde 
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
4. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 15. April 2013 
5. Mitteilungen des Ortsbürgermeisters über wichtige Angelegenheiten 
6. Anfragen und Anregungen  
 
 
Nicht öffentlicher Teil 
7. Anfragen und Anregungen  
8. Schließen der Sitzung 
 
 
 

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 


